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Folgende TöB haben ihre Anregungen geäußert: 
 
1)   Abwasserzweckverband          berücksichtigt 
2)   Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt     nicht berücksichtigt 
3)   Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke         berücksichtigt 
4)   Deutsche Telekom            berücksichtigt 
5)   Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie       berücksichtigt 
6)   Landesamt für Verbraucherschutz         berücksichtigt 
7)   Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt  berücksichtigt 
8)   Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt       berücksichtigt 
9)   Landkreis Anhalt-Bitterfeld          berücksichtigt 
10)   LMBV             berücksichtigt 
11)   Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH    berücksichtigt 
12)   Midewa             berücksichtigt 
13)   Stadtwerke Bitterfeld Wolfen          berücksichtigt 
14)   Bürger 1             berücksichtigt 

  

neum
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Ergebnis der Abwägung: 

Stellungnahme zum Entwurf 

Alle Hinweise wurden bereits im Entwurf berücksichtigt. 

Abstimmungsergebnis: 
Ja:     
Nein:     
Enthaltung:    

1 - Abwasserzweckverband Westliche Mulde - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Stellungnahme zu Entwurf 

Entsprechend den Stadtratsbeschlüssen-Nr.299-2017 (Bebauungsplan 
Nr. 09-2017btf "Wohngebiet Vor dem Muldedamm") und 300-2017 
(Änderung des Flächennutzungsplanes) vom 13.12.2017 ist es der 
ausdrückliche Wille der Stadt Bitterfeld-Wolfen die Entwicklung der 
Fläche zu forcieren. 

Es wird bemängelt, nicht alle Möglichkeiten der Innenentwicklung, 
insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken, und andere 
Nachverdichtungsmöglichkeiten, ausgeschöpft zu haben und somit den 
Verlust der 2,45ha großen Ackerfläche zu verhindern.  
Im Vorfeld wurde durch die Stadt eine Bestandsaufnahme von 
potenziellen Wohnbauflächen erstellt und auf Umsetzbarkeit geprüft. 
Das Ergebnis ist im Vorentwurf der 1. Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes dargestellt. Bestandteil ist auch die hier 
gegenständliche Flächenausweisung. 

Die weiteren Verfahrensschritte folgen derzeit. Ergänzend erwähnt sei, 
dass mit der Fortschreibung der Flächennutzungsplanung auch 
landwirtschaftliche Fläche, z.B. im Bereich TH 1.1 (nördlich der 
Wolfener Straße) der Gemarkung Thalheim, zurückgegeben wird. Damit 
wird die Bodennutzung gem. §1 Abs. 5 und 1a Abs. 2 BauGB 
ausreichend in Einklang gebracht. 

2 - Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Die Ansiedlung von Eigenheimstandorten ist im Rahmen der 
Innenentwicklung nicht im ausreichenden Maße möglich, sodass die 
Wahl einer Fläche mit entsprechenden Eigenschaften unausweichlich 
ist. Dieses Gebiet ist in vorausgegangenen Planungen als Wohngebiet 
mit einer beachtlich größeren Ausdehnung hervorgegangen. 
Die angelegten Straßenverläufe „Vor dem Muldedamm“ 
stellen diesbezüglich eine weitere Entwicklung in Aussicht. Die 
vorhandene Bebauung kann durch die Neuausweisung sinnvoll 
abgerundet werden. 

Im vorliegenden Umweltbericht ergänzend zum Bebauungsplan 
09-2017btf „Wohngebiet Vor dem Muldedamm“ wurde der Verlust 
von 2,45ha Ackerland berücksichtigt und entsprechende Maßnahmen 
(M1-M3) zur Kompensation umgesetzt.  

Die Einwände werden nicht berücksichtigt. 

Abstimmungsergebnis: 
Ja:     
Nein:     
Enthaltung:    

2 - Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Es ist eine Neuerrichtung von Telekommunikationslinien erforderlich 

Der Hinweis wurde der Begründung unter Punkt 2.19 
Schutzstreifen/Nachrichtliche Übernahmen zugefügt. 

Abstimmungsergebnis: 
Ja:     
Nein:     
Enthaltung:    

3 – Deutsche Telekom - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Stellungnahme zum Entwurf 

Die Abmessungen der ausgewiesenen Verkehrsflächen wurden so 
gewählt, dass die Planung der Verkehrsanlagen entsprechend der RASt 
06 (Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen) erfolgen kann. 

Der Hinweis ist Bestandteil der Begründung (Punkt 2.8. 
Verkehrserschließung) 

Abstimmungsergebnis: 
Ja:     
Nein:     
Enthaltung:     

4 - Kreiswerke Anhalt-Bitterfeld - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Stellungnahme zum Entwurf 

Die Änderung der Formulierung wurde unter Punkt  2.1 
des Umweltberichts hinzugefügt.  

Abstimmungsergebnis: 
Ja:     
Nein:     
Enthaltung:     

5 – Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Stellungnahme zum Entwurf 

6 – Landesamt für Verbraucherschutz - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Der Hinweis ist bereits Bestandteil der Begründung (2.12 Sicherheits- 
und Gesundheitsschutz) 

Abstimmungsergebnis: 
Ja:     
Nein:     
Enthaltung:     

6 – Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Stellungnahme zum Entwurf 

Hinweis zum Bundesverkehrswegeplan 2030 wurde in der 
Begründung unter Punkt 2.2. "Bisherige Nutzungs- und 
Rechtsverhältnisse" hinzugefügt. 

Abstimmungsergebnis: 
Ja:     
Nein:     
Enthaltung:     

7 – Landesstraßenbaubehörde Ost - Entwurf 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. 029-2019 zur Abwägung 

Bebauungsplan 09-2017btf "Wohngebiet Vor dem Muldedamm", OT Stadt Bitterfeld der Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß §§ 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB 

Seite | 11 

Ergebnis der Abwägung: 

Stellungnahme zum Entwurf 

Hinweis zum Bundesverkehrswegeplan 2030 wurde in der 
Begründung unter Punkt 2.2. "Bisherige Nutzungs- und
Rechtsverhältnisse" hinzugefügt.

Abstimmungsergebnis: 
Ja:     
Nein:     
Enthaltung:     

7 – Landesstraßenbaubehörde Ost - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Stellungnahme zum Entwurf 

1) Die abfallrechtlichen Hinweise wurden in der Begründung bereits
unter 2.14 Altlasten/Bodenschutz/Abfallrecht ergänzt

2) Die naturschutzfachlichen Hinweise fanden unter dem Beitrag des
Umweltberichts Beachtung.
Nach der Erarbeitung eines neuen Entwurfs wurde ein ebenfalls ein
aktuelles Umweltgutachten erstellt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass
zwei Maßnahmen (M1 und M2) zum Ausgleich vorgenommen werden
müssen. Diese sind zwingend erforderlich.

8 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Entwurf 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. 029-2019 zur Abwägung 

Bebauungsplan 09-2017btf "Wohngebiet Vor dem Muldedamm", OT Stadt Bitterfeld der Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß §§ 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB 

Seite | 13 

Ergebnis der Abwägung: 

3) Der Hinweis zum LEP 2010 wurde unter Punkt 2.18
Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt ergänzt.

Abstimmungsergebnis: 
Ja:     
Nein:     
Enthaltung:     

8 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Die Hinweise zur Lage im Hochwasserrisikogebiet nach §78b WHG 
wurden unter Punkt 2.2 „Bisherige Nutzungs- und 
Rechtsverhältnisse“ erwähnt. Die Kennzeichnung als 
Vorbehaltsgebiet für Hochwasserschutz erfolgt auf der 
Planzeichnung.

Abstimmungsergebnis: 
Ja:     
Nein:     
Enthaltung:     

9 - Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Die zu den Grundwasserverhältnissen gegebenen Hinweise wurden 
unter Punkt 2.11 Wasserrecht in die Begründung aufgenommen.  

Abstimmungsergebnis: 
Ja:     
Nein:     
Enthaltung:     

10 - LMBV - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

In der Stellungnahme wird auf die vorhandenen Messstellen im 
Plangebiet aufmerksam gemacht. 
Der Umgang mit Grundwassermessstellen wird unter Punkt 2.11 in der 
Begründung erläutert. 

Im direkten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind jedoch keine 
Grundwassermessstellen (laut Auskunft 21.08.2018) vorhanden. 

11 - MDSE - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Abstimmungsergebnis: 
Ja:     
Nein:     
Enthaltung:     

11 - MDSE - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Die Daten der Tabelle wurden in der tabellarischen Übersicht unter 
Punkt 2.6 Versorgung mit Trinkwasser/Löschwasser der Begründung 
ergänzt.  

Abstimmungsergebnis: 
Ja:     
Nein:     
Enthaltung:     

12 - Midewa - Muldenaue-Fläming - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Stellungnahme zum Entwurf 

Leitungsbestände wurden bei MITNETZ-Strom und MITNETZ-Gas 
eingeholt. 

Hinweis wurde unter Punkt 2.7. Versorgung mit Gas und Elektrizität 
hinzugefügt. 

13 – Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Abstimmungsergebnis: 
Ja:     
Nein:     
Enthaltung:     

13 – Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Stellungnahme zum Entwurf 

Einwände bezüglich des Lärmpegels und der vorhandenen 
Verkehrsproblematik wurden geäußert. 

Die Stellungnahme wurde ausführlich besprochen und war Grund für 
die Entwicklung des neuen Entwurfs. 

Auf Grundlage des zweiten Entwurfs wurde ein 
Schallimmissionsgutachten erstellt und die Belange geprüft. 

14 – Bürger 1 (öffentliche Auslegung) - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Eine Verkehrsanbindung von anderen Seiten an das neue Wohngebiet 

ist nicht möglich, da sich im Nahbereich private Grundstücke befinden, 

deren Eigentümer nicht an einem Verkauf interessiert sind. Lediglich die 

Herstellung einer Baustraße für die Zeit der Erschließungsarbeiten und 

den Hausbau ist möglich. Die Baustraße kann mit Zustimmung der 

Stadt Bitterfeld-Wolfen über öffentliche Grundstücke aus Richtung 

Krankenhaus hinter dem Friedhof bis an das Wohngebiet herangeführt 

werden. Es wurde für die Anbindung der Baustraße eine private 

Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung festgesetzt. Die 

Baustraße wird während der Bauzeit von 3-5 Jahren in Stand gehalten 

Das Konzept für die Wohnbebauung wurde komplett überarbeitet. 

Anstatt 26 Grundstücke wurde nun ein 2. Entwurf vorgelegt, der nur 

noch 14 Grundstücke vorsieht. Damit verringert sich das zu erwartende 

neue Verkehrsaufkommen erheblich. 

Die Festsetzung der Verkehrsflächen im B-Plan erfolgt gemäß 

Regelwerk, den schmalen Straßenbaubau aus der Vergangenheit kann 

der neue B-Plan nicht heilen. Die Zunahme an Verkehr für den Bestand 

wurde sorgfältig geprüft und kann bei der jetzigen Situation mit 14 

Grundstücken hingenommen werden 

14 – Bürger 1 (öffentliche Auslegung)  - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Es wurde die Möglichkeit eines Einbahnstraßensystem bei Verbindung 

beider Teile der Straße Vor dem Muldedamm betrachtet.  In diesem Fall 

würden alle Anwohner durch beide bestehenden Teile des 

Muldedammes ein- und ausfahren. Das bedeutet, dass die 22 

Anwohner der Grundstücke des linken Teiles durch den Bestand von 6 

Grundstücken im  rechten Teil zusätzlich fahren müssten. Diese 

Situation  würde bei dem rechten Teil zu einer Mehrbelastung führen, ist 

ungünstig und wurde deshalb verworfen. 

Die aktuelle Planung sieht vor die neuen Wohnbauflächen über eine 

Stichstraße mit Wendehammer zu erschließen. Die Wohngebiete 

bleiben separiert und räumlich voneinander getrennt. Sie werden 

lediglich durch eine schmale Verkehrsfläche miteinander verbunden,  

die Fahrbahnbreite soll 4 Meter, wie der weiterführende Bestand, 

haben. Eine Abpollerung der Verbindung soll erfolgen. Durch Entfernen 

des Pollers im Havariefall wird eine Durchfahrtsmöglichkeit für 

Rettungskräfte gewährleistet. Diese Fläche wird als normale 

Verkehrsfläche festgesetzt 

Diese Lösung mit Abpollerung des Verbindungsweges erscheint die 

bessere Variante, da hierbei beide Teile des Muldedammes 

gleichmäßig belastet werden. 

14 – Bürger 1 (öffentliche Auslegung) - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 

Ein Lärmgutachten wurde im Rahmen der Untersuchung angefertigt. Es 

wurden pro Grundstück 2 Fahrzeuge angesetzt und entsprechende 

Berechnungen vorgenommen. Die Orientierungswerte der DIN 18005-

Bbl.1 / 1 werden an der vorhandenen Wohnbebauung der östlichen 

Straße Vor dem Muldedamm nicht überschritten. 

Durch das Neubaugebiet mit regelkonformen Straßenquerschnitten und 

Wendehammer verbessert sich auch die Situation des 

Bestandsgebietes dahingehend, dass zumindest in Einzelfällen der 

Wendehammer zum Ausfahren mit benutzt wird, um ein ständiges 

Rangieren zu vermeiden. Grundsätzlich wird im B-Plan die Nutzung als 

Verkehrsberuhigter Raum festgelegt. Das bedeutet, dass alle 

Verkehrsteilnehmer gleichrangig sind und der motorisierte 

Verkehrsteilnehmer besondere Rücksicht zu nehmen und 

Schrittgeschwindigkeit zu fahren hat. 

Die schmale Straße im Bestand hat nur eine Länge von ca. 60 m.  Die 

vorhandene Fahrbahnbreite mit 4,20 m gewährleistet einen 

Begegnungsverkehr PKW / PKW. Gemäß Vorschrift sind 4,10 m  bei 

verminderter Geschwindigkeit notwendig. Aufgrund der kurzen Distanz 

sind gute Sichtverhältnisse gewährleistet 
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Ergebnis der Abwägung: 

Gemäß Straßenverkehrsordnung müssen alle Verkehrsteilnehmer 

gegenseitige Vorsicht und Rücksichtnahme beachten. Nach den 

Bestandsgrundstücken wird die Straße so verbreitert, dass 

Warteflächen angeboten werden. 

Es wurden somit analoge Verhältnisse zum bestehenden südwestlichen 

Teil „Vor dem Muldedamm“ geschaffen. Die Länge der schmalen Straße 

beträgt dort 150m und es können keine Behinderungen im 

Verkehrsgeschehen über einen langen Zeitraum festgestellt werden. 

Weiterhin wurden 6 öffentliche Parkplätze direkt im Anschluss an die 

Bestandbebauung festgesetzt. Diese können vorrangig von den 

Bewohnern der bestehenden Häuser genutzt werden. Für die neuen 

Grundstücke werden Festsetzungen getroffen, die die Schaffung von 

Parkplätzen auf den Grundstücken vorschreibt. 

Abstimmungsergebnis: 
Ja:     
Nein:     
Enthaltung:     
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